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RS OGH 1982/9/21 4Ob374/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.09.1982

Norm

MedienG §1

UWG §2 D1

ZPO §226 IIB12

Rechtssatz

Der - periodische Druckwerke verschiedener Art umfassende - Begri8 "Zeitung" ist mit dem Begri8 "Regionalmagazin"

nicht inhaltsgleich. Der engere Begri8 des "Regionalmagazins" ist in dem umfassenderen Begri8 " Zeitung" enthalten.

Verbietet ein Exekutionstitel der Wahrheit zuwider anzukündigen, X sei die meistgelesene Zeitung in Z, kann aus

diesem nicht Exekution geführt werden, wenn X ankündigt, das meistgelesene Regionalmagazin in Z zu sein, weil diese

Ankündigung nicht wahrheitswidrig sein muß ("Daß Fenster").
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